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I. G lob a lab kom m e n 

Nachdem der EG-Ministerrat für die Verhandl llilgsdelegation 
der Gemeinschaft Richtlinien zur Einlei tung der Verhandlungen 
mit jenen EFTA-Staaten, die einen Beitrit t zu den EG nicht be­
antragten, am 29.November 1971 formel l vera bschiedet hatte, fand 
mit Österreich am 6. Dezember 1971 eine erste Verhandlungsrunde 
statt. Die österreichische Delegation stand unter dem Vorsitz 
von Botschafter Dr. Marquet. Die Delegation der EG-Kommission , 
der als Vertreter der Mitgliedstaaten die Mitglieder des Aus­
schusses 113 als Beobachter angehörten, wurde von Generaldirek­
tor Wellenstein geleitet. 

Einleitend skizzierte der Vorsitzende der EG-Delegation die 
Vorstellungen der Gemeinschaft für eine umfassende Regelung 
der wirtschaftlichen Beziehungen mit Österreich auf der Grund­
lage eines Freihandelszonenabkommens (Beilage 1). 

Anschließend gab der Leiter der österreichischen Delegati on 
eine allgemeine Erklärung aus Anlaß der Eröffnung dieser Ver­
handlungen ab und brachte eine erste Stellungnahme zu den Vor-

./. 

schlägen der EG-Delegation vor (Beilagen 2 und 3). . / . 

Über einige Punkte des künftigen Abkommens - wie den Zollabbau, 
die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Gemischten Kommission 
des Abkommens - konnte bereits bei dieser Verhandlungsrunde weit­
gehend Übereinstimmung erzielt werden. 

Mit allen anderen Fragen werden sich die beiden Delegationen 
jedoch erst in den weiteren Verhandlungen zu befassen haben. 
Dies trifft insbesondere auch für jene - sehr kontroversiell en -
Gebiete zu, für welche die Kommiss ion erst in der voraussicht­
lich Ende Jänner 1972 stattfindenden Ministerratssitzung ein 
Mandat erhält (sensible Produkte, landwirtschaftliche Verarbe i ­
tungsprodukte, kumulative Ursprungsregel n) bzw. für den Sektor 
Landwirtschaft, worüber die EG-Delegation gegenwärtig nur explora­
torische Gespräche führen kann. 
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In Beantwortung des von der EG-Seite dargelegten Verhandlungs­
konzeptes - siehe Bei~age 3 - sowie im Verlauf der nachfolgenden 
Diskussion hat die österreichische Delegation aber auch in diesen 
Fragen bereits den in Wien akkordierten österreichischen Standpunkt 
mit Nachdruck vorgebracht. 

Die Verhandlungen werden zunächst durch vier Arbeitsgruppen 
(industrielle Produkte, Landwirtschaft, EGKS, Maßnahmen für die 
reibungslose Anwendung des Abkommens) fortgesetzt werden, nachdem 
das vorerwähnte Ergänzungsmandat des EG-Ministerrates erteilt worden 
ist. Nach den derzeit vorliegenden Informationen könnte dies Ende 
Jänner/Anfang Feber 1972 der Fall sein. 

11. I n t e r i m s a b kom m e n 

Am 15. und 16. Dezember 1971 fanden in Brüssel Verhandlungen 
zwischen einer österreichischen Delegation (Vorsitz Botschafter 
Leitner) und einer Delegation der Europäischen Gemeinschaften 
(Vorsitz Generaldirektor Wellenstein) mit dem Ziel des Abschlusses 
eines Interimsabkommens statt. Hiebei wurde über jene Vertrags­
bestimmungen Einvernehmen erzielt, die im Hinblick auf die bereits 
in Gang befindlichen Verhandlungen über den Abschluß von Globalab­
kommen mit den EFTA-Staaten, die einen Beitritt zu den EG nioht 
beantragten, gegenwärtig behandelt werden konnten. Die Unterzeichnung 
und der Austausch der Briefe hinsichtlich dieser Vertragsbestimmungen 
ist am 17.Dezember 1971 erfolgt, womit die Interimsverhandlungen vor­
behaltlich der Ergänzungen, die hinsichtlich der noch offenen Punkte 
anzubringen sind, ihren Abschluß gefunden haben. 

Der Wortlaut der Briefe der beiden Delegationsleiter sowie der 
akkordierten Vertragsbestimmungen für den ~vG- und EGKS-Sektor 
ist beigeschlossen (Beilagen 4 bis 6). ./ 

Die Regelung folgender Punkte wurde wegen ihres engen Zusammen­
hanges mit dem Globalabkommen zunächst offen gelassen: 

I 

~ 

III-13 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 3 von 66

www.parlament.gv.at



( , 
- 3 -

- Definition der durch das Abkommen erfaßten Produkte 
- Ursprungsregeln 
- auf die Erdölerzeugnisse durch die EG anzuwendendes Verfahren 
- Schutzklauseln. 

Es besteht Einvernehmen, daß die diesbezUglichen Bestimmungen 
in das Abkommen aufgenommen werden, sobald für diese Fragen im 

Rahmen der Verhandlungen betreffend das Globalabkommen Lösungen ge­
funden wurden. 

Wie auch im Briefwechsel zum Ausdruck gebracht wird, werden 
die einvernehmlich geregelten Vertragstexte zum gegebenen Zeit­
punkt vor der Unterzeichnung noch Gegenstand einer jurist1Bchen 
und sprachlichen Überprüfung durch die Vertragsparteien sein. 
(Der deutsche Wortlaut der beigeschlossenen Vertragsbestimmungen 
ist vorerst noch inoffiziell und nur als Arbeitsübersetzung anzu­
sehen.) 

Nach Beendigung auch dieser Arbeiten werden die zuständigen 
Stellen der Vertragsparteien die nötigen Verfahren, die zur Ge­
nehmigung der komplettierten Abkommen erforderlich sind, unverzüg­
lich in Gang setzen. 
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Globalabkommen 
6. Dezember 1971 

Beilage 1 - EWG-Teil 

Einleitende Ausführungen des Vorsitzenden der 
EG - Delegation 

Allgemeine Grundsätze des Abkommens 

1. Ziel des Abkommens mit Österreich ist es, nach Lösungsmög­
lichkeiten für die Probleme zu suchen, welche die Erweiterung 
der Gemeinschaft für dieses Land mit sich bringt, und es somit 
am europäischen Aufbauwerk zu beteiligen, insbesondere im I/r ege 

der Entwicklung des Handelsverkehrs und der Wirtschaftsbeziehun­
gen zwischen diesem Land und der Gemeinschaft. 

Bei der Suche nach diesen Lösungen sollte nach einem fest­
zulegenden Zeitplan die Beseitigung der Hindernisse für den 
V.rarenverkehr unter EinhaI tung des Artikels XXIV § 5 des GATT an­
gestrebt werden, verbunden mit Modalitäten, die für ein reibungs­
loses Funktionieren der so hergestellten Beziehungen notwendig 
sind, und unter Beachtung der gemeinsamen Politik der Gemeinschaft. 

2. In der Präambel des Abkommens würden sich die Vertrags­
parteien bereit erklären, entsprechend der Entwicklung der Gemein­
schaft oder aller sonstigen Beurteilungsfaktoren zu prüfen, ob 
das Abkommen nicht weiterentwickelt werden kann, falls sich dies 
im Interesse der gemeinsamen Beziehungen als zweckmäßig erweisen 
sollte. Zu diesem Zweck würden auf Wunsch einer der beiden Par­
teien Gespräche aufgenommen. 

3. Die Gemeinschaft beabsichtigt nicht, Österreich zu bitten, 
die Bestimmungen über den Handelsverkehr mit Verpflichtungen in 
bezug auf Harmonisierungen zu verbinden. Die im Abkommen vorge­
sehenen Schutzklauseln bieten die Möglichkeit, geeignete Maß­
nahmen zu treffen, wenn Dispari täten im VerhaI ten die vlettbewerbs­
bedingungen verfälschen und somit zu Wettbewerbsverzerrungen führen 
könnten. 

. / . 
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Die Gemeinschaft wird es jedoch begrüßen, wenn Österreich 

die Absicht äußern sollte, autonom bestimmte Harmonisierungs­
maßnahmen durchzuführen, ohne die Möglichkeit auszuschließen, 
daß in gewissen noch festzulegenden Sonderfällen abgestimmte Har­

monisierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden könnten, weil 
es von Interesse ist, die besten Bedingungen für das Funktionieren 
der Übereinkunft und insbesondere den freien Warenverkehr zu ge­

'dährle isten. Die Frage der Form und der redaktionellen Fassung 
werden bei den Verhandlungenmtschieden. 

Es muß jedoch als vereinbart gelten, daß diese Harmonisierungen 
in keinem Fall die autonome Entscheidungsbefugnis der erweite~n 
Gemeinschaft, ihr wirksames Funktionieren und ihre Entwicklungs­
aussichten gefährden dürfen. Dies ist eine sehr wichtige Forde­
rung, die bei den Verhandlungen gegenüber allen sonstigen Erwä­
gungen Vorrang haben muß. Die Kommission ist daher beauftragt, 

darauf zu achten, daß diese Forderung respektiert wird. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen könnte in gewissen noch 
festzulegenden Fällen ein Informations- und Konsultationsverfahren 
für den Fall in Betracht gezogen werden, daß aufeinander abge­
stimmte Harmonisierungsmaßnahmen getroffen werden. 

4. Die Vertragsparteien \ifÜrden alle allgemeinen oder besonderen 
Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus dem Abkommen ergebenden Ver­
pflichtungen treffen und von allen Maßnahmen oder Praktiken ab­
sehen, die eine Verwirklichung der Ziele des Abkommens gefährden 

könnten. 

J. Einfuhrregelung 

1. Definition 

Vorbehaltlich der nachfolgend unter Punkt 3 aufgezeigten 
Sonderregelungen (spezifische sektorielle Probleme) ~rurden alle 

in den Kapiteln 25 bis 99 des Gemeinsamen Zolltarifs aufgeführten 

.1. 
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Erzeugnisse einer alleemeinen Regelung unterliegen, mit Ausnahme 
jener Erzeugnis f.> e, dj.e von der EG-Delegation noch näher bezeich­
ilet werden . 

Für die Erzeugnis se, die der allgemeinen Regelung unter­

liegen, würde sich die Gemeinschaft das Recht vorbehalten, im 
Falle der Einführung einer 30nderregelung im Zu~e der Durchfüh­
rung der gemeinsamen Agrarpolitik die in dem Abkommen vorge sehen e 
Regelung zu ändern. Bei der Ausarbeitung dieser Sonderregelung 

und der Änderung der Abkommensregelung würde sie den Interessen 
Österreichs Rechnung tragen. 

2. Allgemeine Zollregelung 

a) Zölle 
- Bei der Einfuhr 

Dänemark, Norwegen und das Vereinigte Königreich einer-
seits und Österreich andererseits würden untereinander die in ihren 

Beziehungen bei Inkrafttreten der Beitrittsakte bestehende Zoll­
freiheit beibehalten. 

Die übrigen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und Öster­
reich würden folgende lineare Senkungen vornehmen (1). 

Zeitplan S enkungs satz 
am 1. 4. 1973 20 % 
am 1. 1. 1974 20 % 
am 1. 1. 1975 20 % 
am 1. 1. 1976 20 % 
am 1. 7. 1977 20 % 

(1) Dieser Zeitplan würde entsprechend angepaßt werden, um den 
Ergebnissen ier Verh~dlungen über ein Interimsabkommen 
zwischen den SG und Osterreich Rechnung zu tragen. 

.1. 
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Die Zollsenkungen würden auf der Grundlage der am 
1 . Jänner 1972 Gegenüber dri tten L;.lnc1crn tatsächlich ange­
wandten Zollsätze vorgenommen und würden auch auf etwaige Zoll­
aussetzungen in diesen Staaten gegenüber dritten Ländern an­
gewandt werden. 

- Bei der Ausfuhr \"rijrden die Zölle spätestens am 1.1. 1974 

aufßehoben. 

b) Abf,aben mit gleicher Wirkung wie Zölle 

- Nach dem Inkrafttreten des Abkommens dürften die Vertrags­
parteien keine neuen Abgaben mit gleicher Wirkung wie Zölle 
bei der Einfuhr oder Ausfuhr von Urs~I~~ rzeugnissen einführen. 
Die nach dem 1. 1. 1972 eingeführten Abgaben gleicher Wirkung 
würden bei Inkrafttreten des Abkommens aufgehoben. 

- Bei der Einfuhr würden die am 1. 1. 1972 geltenden Abgaben 
entsprechend folgendem Zeitplan aufgehoben: 

Bis spätestens 1. 1. 1974 müßten 40 % des Betrages der 
am 1. 1. 1972 geltenden Abgaben aufgehoben sein. 

Die Restbeträge würden in drei Stufen von jeweils 20 % 
beseitigt, und zwar jeweils bis 1. 1. 1975, 1. 1. 1976 

und 1 . 7. 1977. 

- Bei der Ausfuhr würden diese Abgaben bis spätestens 1. 1. 1974 
beseitigt. 

3. Spezifische sektorielle Probleme 

a) Papier, Pappe und Papierwaren (Kapitel 48 und 49 des GZT) 

- Auf diesem Sektor würden die Handelshemmnisse am Ende einer 
Übergangszeit von zwölf Jahren, d.h. bei der in Aussicht genommenen 
Hypothese am 1. Jänner 1985, vollständig beseitigt. 

./ . 
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- Zu diesem Zweck würden die bei der Einfuhr in die geeen­
wärtige Gemeinschaft am 1. Jänner 1972 tatsächlich aneewandten 
Zollsätze unter den nachstehenden Bedingungen in bezug auf die 
Erzeugnisse mit Ursprung in den nicht beitrittswil l igen EFTA­
Staaten schrittweise abgebaut. 

- Zur Vermeidung von Verkehrsverlagerungen innerhalb der er­
weiterten Gemeinschaft müßten Dänemark, Norwegen und das Ver­
einigte Königreich während der im Rahmen des Beitritts vorge­
sehenen Übergangszeit gegenüber den nicht beitrittswilligen 
Staaten Zölle einführen, und zwar in der Weise, daß für jedes 
Zolljahr die Summe dieser Zollsätze und der von den derzeitigen 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft gegenüber den neuen Mitglied­
staaten noch angewandten Zollsätze die herabgesetzten Zollsätze, 
welche den nicht beitrittswilligen Staaten bei der Einfuhr in 
die gegenwärtige Gemeinschaft eingeräumt würden, um nicht mehr 
als drei Punkte unterschreitet. 

Dänemark, Norwegen und das Vereinigte Köniereich würden so­
dann die gegenüber den nicht beitrittswilligen Staaten ange­
wandten Zölle nach einem bestimmten Zeitplan schrittweise herab­
setzen. 

Jedoch könnten Dänemark, Norwegen und das Vereinigte König­
reich während der ersten fünf J ahre der DQrchführung der Über­
einkunft für Mengen, die nach noch festzulegenden Einzelheiten 
festgesetzt werden, Zollkontingente zum Zollsatz Null erhalten. 

- Um während des Zeitraums von zwölf Jahren ein quantitativ 
~be~/achtes Eindringen dieser Erzeugnisse auf dem Markt der Ge­
meinschaft zu gewährleisten, würden für die Einfuhren in die er­
weiterte Gemeinschaft gegenüber den nfuht beitrittswilligen 
Staaten Richtplafonds festgelegt. 

Diese Richtplafonds würden auf der Grundlage der während 
eines (zu bestimmenden) Bezugszeitraums getätigten Einfuhren 

./ . 
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festgelegt; um der Steigerung des Verbrauche in der Gemein­
schaft Rechnung zu tragen, könnten diese Plafonds jährlich er­
höht werden, wobei die Erhöhung an Hand der früheren Einfuhren 
aus diesen Ländern und der voraussichtlichen Zunahme des Ver­
brauchs berechnet würde. 

Auf die in den Grenzen dieser Richtplafonds getätigten 
Einfuhren würden die im vorstehenden vorgesehenen herabgesetzten 
Zölle angewendet. Auf die Einfuhren, die diese Plafonds über­
schreiten, würden auf Antrag eines Mitgliedstaates oder auf 
Initiative der Kommission für den Rest des Jahres die normalen 
Sätze des GZT für Einfuhren aus Drittländern Anwendung finden. 
Diese Beschlüsse würden unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
der "lirtsc haftslage und der Handelspolitik getroffen. 

b) Andere Erzeugnisse 

Die EG-Delegation wird Österreich in Kürze eine Liste be­
treffend Produkte übergeben, bei welchen die EG-Mitgliedstaaten 
bei einem normalen Zollabbau gegenüber den nicht beitretenden 
EFTA-Staaten Schwierigkeiten befürchten. Hinsichtlich der seitens 
der Gemeinschaft für diese Produkte vorzuschlagenden Regelung 
wird die EG-Delegation erst auf Grund zusätzlicher Richtlinien 
des EG-Ministerrates nähere Informationen geben können. Die Ge­
meinschaft werde sich bemühen, die Anzahl echter Ausnahmen vom 
Zollabbau möglichst einzuschränken, doch könne im Augenblick 
noch keine der möglichen Alternativen - Ausnahmen bzw. Sonder­
regelungen - ausgeschlossen werden . 

4. Ursprungsregeln 

"Tährend der Verhandlungen würde geprüft, inwieweit auf 
der einen oder der anderen Seite die Gefahr von Verkehrsverla­
gerungen besteht und wie diese behoben werden könnte. Vorbehalt -
1ich bestimmter technischer Änderungen der negativen und positiven 

.1. 
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Ausnahmelisten für die den Ursprung begründenden Bearbei-

tungen oder Verarbeitungen und vorbehaltkich gewisser Anpas­
sungen, die die Erweiterung des Ursprungsbegriffs auf der einen 
oder der anderen Seite ermöglichen, könnten Ursprungsregeln 
beschlossen werden, die im wesentlichen den Bestimmungen der von 
der E'ilG begründeten Präferenzsysteme entnommen würden. 

Österreich würde sich verpflichten, Maßnahmen zur Zusammen­
arbeit der Verwaltungen durchzuführen, die geeignet sind, jede 
Ursprungskontrolle wirksam zu gestalten. Diese Haßnahmen 'würden 

dadurch erleichtert, daß die EFTA-Staaten, die nicht den Bei­
tritt beantragt haben, für den Handel untereinander Ursprungs­
regeln erlassen, die den in ihren Beziehungen zur Gemeinschaft 
geltenden Ursprungsregeln gleich sind. 

5. Rückvergütung der Zölle 

Rückvergütungen der Zölle auf Drittländerwaren, die in einem 
"Ursprungserzeugnis" enthalten sind, sind zwischen den Vertrags­
parteien untersagt. 

6. Verzerrungen auf Grund von Zolldisparitäten 

vTürde oder könnte die Zunahme der Einfuhren zu einer 
schweren Schädigung eines Produktionszweiges im Gebiet einer 
der Vertragsparteien führen, und ist diese Zunahme zurückzu­
führen auf: 

- die Senkung oder Aufhebung der Zölle und Abgaben gleicher 
Wirkung auf die betreffende Ware seitens der einführenden 
Vertragspartei 

- und die Tatsache, daß die von der ausführenden Vertragspartei 
erhobenen Zölle und Abgaben gleicher ~'lirkung auf die Einfuhr 
von bei der Herstellung der betreffenden VTare verwendeten Roh­
stof-fen -'Oder Zwischenerzeugnissen erhe blich nied.riger sind ale 
die entsprechenden Zölle und Abgaben, die von der einführenden 
Vertragspartei erhoben werden, 

./. 
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so vTÜrden folgende Bei"itimmungen angewandt: 

a) Die Schwierigkeiten würden dem Ver-/lal tungsorgan zur Prüfung 
unterbreitet: 

b) die einführende Vertrngspartei vJÜrde dem Verwaltungsorgan 
entweder e ine ~\ndet'une der Ursprunesregeln oder die Anwen­
dunG einer Aus~lei chsabgabe auf die betreffenden Einfuhren 
vorschlagen; 

c) falls das Verwal tungsorgan oder (lie ausführende Vertragspartei 
innerhalb von 30 Taeen nach der Bekanntgabe keinen Beschluß 
zur Beendigung der Schwierigkeiten gefaßt hätte, vJÜrde die 

einführende Vertragspartei ermächtigt , eine Ausgleichsabgabe 
auf die eingeführte \lare zu erheben; 

d) in dringenden F~llen könnte die betroffene Vertragspartei 
als Sicherungsmaßnahme eine Ausgleichsabgabe auf die einge­
führte V;are erheben und das Verwal tungsorgan sofort davon in 

Kenntnis setzen, vlelches das oben vorgesehene Verfahren ein­
leiten würde; 

e) falls eine Vertragspartei ein besonderes Überwachungsverfahren 

für die Erzeugnisse einführen sollte, die Verzerrungen her­
vorrufen könnten, so setzt sie die andere Partei davon in 
Kenntnis. 

7. Erzeugnisse, die i~folge der Durchführung der gemeinsamen Agrar­
politik einer besonderen Regelung unterliegen 

Der feste Bestandteil des Außenschutzes oder der Zoll für 
die Erzeugnisse, die von der EG-Delegation noch näher präzisiert 
werden, \'TÜrde nach dem gleichen Zeitplan und unter den gleichen 
Bedingungen aufgehoben wie bei den gewerblichen Erzeugnissen, 
die der allgemeinen Zollregelung unterliegen. Für den beweglichen 
Bestandteil \v~den keinerlei Zugeständnisse gewährt. 

. / . 
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Das Angebot der Gemeinschaft hängt allerdings davon ab, 
we:lche Maßnahmen von Österreich zugunsten der Ausfuhr der Ge­
meinschaft an Erzeugnissen der gleichen Gruppe getroffen werden. 

8 . Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung 

a) Sofort nach Inkrafttreten des Abkommens würden die Vertrags­
parteien, abgesehen von Ausnahmen, die meneenmäßigen Be­
schränkungen bei der Einfuhr der im Abkommen genannten Er­
zeugnisse aufheben. 

b) nach dem Inkrafttreten des Abkommens dürften zwischen den ,... 
Vertragsparteien keine mengenmäßigen Beschränkungen oder Maß­
nahmen mit gleicher vlirkung wie mengenmäßige Beschränkungen 
einbeführt werden. 

c) Die I~ßnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmäßige Beschrän­
kungen müßten bis spätestens 1.1. 1975 aufgehoben werden. Die 
nach dem 1. 1. 1972 eingeführten Maßnahmen gleicher Wirkung 
müßten bei Inkrafttreten des Abkommens abgeschafft werden. 

9. Erdölerzeugnisse 

Die Gemeinschaft behält sich vor, die im Abkommen festge­
legte Regelung in folgenden ? '~llen zu ändern: 

- bei Annahme einer gemeinsamen Ursprungsbestimmung für Erd­
ölerzeugnisse mit Herkunft aus dritten Staaten und assoziierten 
Ländern; 

bei Beschlüssen im Rahmen einer gemeinsamen Handelspolitik; 

- bei Festlegung einer gemeinsamen Energiepolitik. 

Die Bestimmungen des Abkommens berühren nicht die Rege­
lungen, die bei der Einfuhr von Erdölerzeugnissen Anwendung fin­

den. 

.1. 
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11. Landwirtschaft 

1. Gemeinsame allgemeine Bestimmungen für die Abkommen mit 
den nicht beitretenden EFTA-Staaten 

Es müßte folgendes vorgesehen werden: 

- 10 -

- eine allgemeine Bestimmung der Art, wie sie die Kommission 
vorgesehen hat, durch die sich die Vertragsparteien des Ab­
kommens bereit er~ren würden, eine Ausweitung des Handels 
mit Agrarerzeugnissen unter Beachtung ihrer jeweiligen Agrar­
politik zu fördern; 

- eine Klausel, in der präzisiert würde, daß die Vertrags­
parteien auf dem Gebiet der Veterinär-, Gesundheits- und 
Pflanzenschutzbestimmungen ihre Regelungen in nichtdiskrimi­
nierender Weise anwenden und keine Maßnahmen treffen werden, 
die den Handel in unzulässiger Weise behindern; 

- die Möglichkeit, etwaige Schwierigkeiten beim Handel mit 
Agrarerzeugnissen im Verwaltungsorgan zu prüfen. 

2. Von Österreich, Schweden, der Schweiz und Finnland zu for­
dernde spezifische Zugetändnisse 

J 

Die EG-Delegation äußerte die Absicht, mit der österreichi­
schen Seite Besprechungen über einseitige Agrarexportwünsche der 
EG zu führen. Dieses Verlangen begründete die EG-Delegation damit, 
daß die Sechs die Vorstellungen Österreichs und der anderen nicht 

beitretenden EFTA-Staaten zur Regelung der wirtschaftlichen Be­
ziehungen auf der Basis eines Freihandelszonenabkommens ent-
gegen ihrer ursprUnglichen Absicht angenommen haben und damit 
den Exporten dieser Staaten durch den zusätzlichen Absatzmarkt 

in der Gemeinschaft Vorteile erwachsen. 

.1. 

III-13 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)14 von 66

www.parlament.gv.at



- 11 -

111. Bestimmungen, die ein reibungsloses Funktionieren 
des Abkommens gewährleisten sollen 

1 . Wettbewerbsregeln 

a) Grundsätze 

Unvereinbar mit dem einwandfreien Funktionieren des Ab­
kommens wären, sofern sie geeignet sind, den unter das Abkommen 
fallenden Handelsverkehr zu beeinträchtigen: 

i) alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von 
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Ver­
haltensweisen von Unternehmen, welche eine Verhinderung, 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezüglich 
der Produktion und des Handels mit den unter das Abkommen 
fallenden Waren bezwecken oder bewirken; 

ii) die mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Ste llung 
in der Produktion oder im Handel mit den unter das Ab­
kommen fallenden Waren oder einen wesentlichen Teil der­
selben durch ejn oder mehrere Unternehmen; 

iii) jegliche staatliche Beihilfe, die durch die Begünstigung 
bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wett­
bewerb zu verfälschen droht. 

b) Anwendung 

i) In einer dem Abkommen beigefügten Erklärung würde die Ge­
meinschaft darauf hinweisen, daß sie die vereinbarten Regeln 
ebenso wie die entsprechenden Vorschriften des Gemeinschafts­
rechts auslegen wird, die im übrigen durch dieses Abkommen 
nicht berührt werden. 

ii) Jede Vertragspartei könnte das Verwaltungsorgan des Abkommens 
anrufen, falls sie der Ansicht sein sollte, daß eine bestimmte 
Praktik gegen die einsctiägigen Grundsätze ·ve=stößt. 

.1. 
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Jede Partei würde sich verpflichten, der anderen Partei 
die zur Aufklärung des Falles und zur Beseitigung der be­
anstandeten Praktik erforderlichen Auskünfte zu geben und 
den notwendigen Beistand zu gewähren. 

Falls im Verwaltungsorgan innerhalb einer Frist von 
(später festzulegen) ab seiner Befassung mit der Angelegenheit 
keine Einigung erzielt wird oder falls die betreffende Vertrags­
partei die beanstandeten Maßnahmen nicht innerhalb der im Ver­
waltungsorgan im gegenseitigen Einvernehmen festgesetzten Frist 
ein Ende setzt, könnte jede Vertragspartei die Schutzmaßnahmen 
treffen, die sie zur Behebung der auf den genannten Praktiken 
beruhenden erns thaften Schwierigkeiten für notwendig hält, und 
insbesondere Zollzugeständnisse zurücknehmen. 

Die Schutzmaßnahmen würden dem Verwaltungsorgan von ihrer 
Anwendung bekanntgegeben. Sie könnten von dem Verwaltungsorgan 
in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden. 

2. Dumping 

) 

Stellt eine der Vertragsparteien in den Beziehungen zwischen 
der Gemeinschaft und Österreich Dumping-Praktiken fest, so kann 
sie nach Konsultation im Verwa~ tungsorgan gemäß den Bestimmungen 
des Abkommens über die Durchführung von Artikel VI des GATT Maß­
nahmen ergreifen. Im Falle von f rämien oder Subventionen müßten 
die Bestimmungen des Artikels VI des GATT eingehalten werden. 

3. Vorschriften im Bereich der Steuern 

Unvereinbar mit dem einwandfreien Funktionieren des Abkom­
mens wären alle internen steuerlichen Maßnahmen oder Praktiken, 
die mittelbar oder unmittelbar eine Diskriminierung zwischen den 
Erzeugnissen einer Vertragspartei und ähnlichen Erzeugnissen mit 
Ursprung in dem Gebiet der anderen Partei bewirken. 

• j. 
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Für Erzeugnisse, die in das Gebiet einer der Vertrags­
parteien ausgeführt werden, dürfte die Rückvergütung für in­
ländische Abgaben nicht höher sein als die im Gebiet der 
ausführenden Vertragspartei mittelbar oder unmittelbar erhobenen 
Abgaben. 

4. Verkehr 

Unter Bezugnahme auf die allgemeine Verpflichtung, sich 
aller f1aßnahmen oder Praktiken zu enthalten, die die Verwirkli­
chung der Ziele der Abkommen gefährden könnten,vrurden die Gemein­
schaft einerseits, Österreich und die Schweiz andererseits in 
einem Anhang zu den Abkommen erklären, daß der Durchgangsverkehr 
auf dem Gebiet der Preise und Verkehrsbedingungen keine dis­
kriminierenden oder verzerrenden Elemente enthalten dürfte, die 
sich negativ auf den reibungslosen Ablauf des freien Güterver­
kehrs ausvlirken könnten. 

IV. Allgemeine Bestimmungen 

1. Schutzklauseln 

Eine allgemeine Klausel \·rL J e die Möglichkeit bieten, die 
erforderlichen SchutzmaBnahmen gegen 

- Zahlungsbilanzschvrierigkei ten oder die ernsthafte Gefahr von 
Zahlungsbilanzsch\'fierigkeiten ; 

Störungen in den einzelnen Wirt schaftsz\veigen oder eine ernste 
Verschlechterung einer regionalen 1,'Tirtschaftslage 

zu treffen. 

Diese r-TaBnahmen \'rurden dem Verwaltungs organ unverzüglich 
bekanntgegeben. Sie sollten das Funktionieren des Abkommens so wenig 
wie möglich stören und wären Gegenstand regelmäßiger Konsultationen, 
damit sie so bald wie möglich aufgehoben werden kö:men. 

./ . 
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Den Mitgliedstaaten der EFTA, die nicht den Beitritt bean­
tragt haben, sollte mitgeteilt werden, daß nach Ansicht der Ge­
meinschaft die Anwendung gewisser Schutzklauseln auf eine Region 
der Gemeinschaft beschränkt werden kann. 

2. Beschwerdeverfahren bei Verletzung von vertraglich festgelegt en 
Verpflichtungen 

Unbeschadet der Anwend_ung von Bestimmungen, die für die We tt­
bewerbsregeln, Zollungleichheiten und Schutzklauseln vorge sehen 
sind, könnte sich die Vertragspartei, die der Ansicht ist, daß ein ihr 
durch das Abkommen entstehender Vorteil oder ein Ziel des Ab-
kommens in Frage gestellt würde oder werden könnte, an das Ver­
waltungsorgan wenden. 

Falls innerhalb von ••••••••••••• keine befriedigende Rege ­
lung erzielt würde, könnte die Vertragspartei, die ihre Interessen 
für verletzt hält, die geeigneten Maßnahmen ergreifen, und zv/ar 
zunächst diejenigen, die das Funktionieren des Abkommens am wenig­
sten stören würden. 

Zwecks möglichst rascher Aufhebung dieser Maßnahmen würden 
in dem Verwaltungsorgan in regelmäßigen Abständen Konsultationen 
durchgeführt. 

3. Kündigungsklausel 

Das Abkommen könnte mit einer Kündigungsfrist von zwölf 
r·1onaten gekündigt werden. 
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v • Verwaltungsorgan 

a) Ein Verwaltungsorgan, dessen Bezeichnung später festge­
legt werden könnte, \lrürde geschaffen, das für die reibungslose 
Durchführun~ der Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Öster­
reich in den Anwendungsbereichen des EWG-Vertrages und des EGKS ­
Vertrages zu sorgen hätte. 

Das Verwaltungsorgan \vürde aus Vertretern der Regierung 
von Österreich und Vertretern der Gemeinschaft bestehen. 

Das Verwaltungsorgan würde in den in den Abkommen ausdrück­
lich vorgesehenen Fällen Entscheidungsbefugnis besitzen; diese 
Entscheidungen \lrurden von den Vertragsparteien gemäß ihren eigenen 
Vorschriften durchgeführt. 

In den übrigen Fällen würde das Verwaltungsorgan seine Auf­
gabe der Übe~~achung der reibungslosen Durchführung des Abkommens 
mit Hilfe von Empfehlungen erfüllen, die es an die Vertrags­
parteien richten vrurde . 

Das Verwaltungsorgan könnte Fachausschüsse , insbesondere 
einen Ausschuß für die Zusammenarbei t im Zoll\lleSen, einsetzen. 
Dieser Ausschuß kann mit den entsprechenden Ausschüssen, die 
im Rahmen der Abkommen mit den anderen EFTA-Ländern, die nicht 
den Beitritt beantragt haben, eingesetzt worden sind, die ent­
sprechenden Kontakte aufnehmen, um insbesondere die verwaltungs­
tec:mische Zusrunmenarbeit im Hinblick auf die richtige und einheit­
liche Anwendung der eingeführten Zollmechanismen (vor allem bei 
den Ursprungsregeln) zu gewährleisten. 

b) Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die in der Präambel ent­
haltenen Hinweise auf die Entwicklungsfähigkeit des Abkommens 
\·:ürde vorgesehen, daß eine Vertragspartei, falls sie mit der 

.1. 
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anderen Partei Fragen zu erörtern wünscht, die noch nicht in 

den Anwendungsbereich des Abkommens fallen, den zuständigen Be­
hörden dieser Vertragspartei einen begründeten Antrag unter­
breitet und beide Parteien sodann sich darüber verständigen, 

- das Verwaltungsorgan mit der Prüfung dieser Frage und gegebenen­
falls der Ausarbeitung von Empfehlungen an die Vertragsparteien 
im Hinblick auf etwaige Verhandlungen zu betrauen oder 

- ein anderes Verfahren einzuschlagen. 
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Globalabkommen 
6. Dezember 1971 
Beilage 1 - EGKS-Teil 

Einleitende Ausführungen des Vorsitzenden der 
EG-Delegation 

1. Handelsregelung 

a) Vorbehaltlich der etwaigen gemäß Kapitel X des Vertrags 
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl zu treffenden Maßnahmen gilt für die in den Zuständig­
keitsbereich dieser Gemeinschaft fallenden Erzeugnisse bei dem 
Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft einerseits und Österreich 
andererseits die gleiche Einfuhrregelung, die in dem Abkommen 
über die unter den FNG-Vertrag fallenden , Erzeugnisse festgelegt 
wird. 

b) Um den Risiken von Verkehrsverlagerungen auf dem EGKS­
Sektor zu begegnen, gelten die in dem Abkommen zwischen der 
~/G und Österreich vorzusehenden Ursprungsregeln mit den er­
forderlichen technischen Anpassungen. 

c) Sektorielle Sonderprobleme: 
Qualitätskohlenstoffstahl - legierter Stahl (GZT ex 73.15) 

2. Preisvorschriften 

a) Es müßte eine besondere Schutzklausel vorgesehen werden, 
damit das einwandfreie Funktionieren des durch die allgemeinen 
Artikel und die Preisvorschriften des Pariser Vertrags geschaf­
fenen Gemeinsamen Marktes nicht durch die Preise in Frage ge­
stellt wird, die von den Unternehmen Österreichs für die unter 
den Pariser Vertrag fallenden Erzeugnisse berechnet werden, die 
nach Absatz 1 Buchstaben a und b in die Gemeinschaft eingeführt 
werden. 

Mit dieser Klausel würde die Gemeinschaft ermächtigt, die 
Maßnahmen zu ergreif~ die ihres Erachtens erforderlich wären, 

./. 
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insbesondere eine Zurücknahme der Zollzugeständnisse zur Be­
seitigung etwaiger Verzerrungen und Schwierigkeiten. 

b) Falls Österreich für die Geschäfte seiner einzelstaatlichen 
Erzeuger auf dem einzelstaatlichen Markt und auf dem Markt der 
Gemeinschaft im Hinblick auf die Vorschriften des Artikels 70 

Vorschriften einführt, die Artikel 60 des EGKS-Vertrages ent­
sprechen, würde die Gemeinschaft die genannten Vorschriften in 
bezug auf den Verkauf im Hoheitsgebiet von ÖSErreich auf seine 
eigenen Erzeuger ausdehnen. Die unter Buchstabe a genannte 
Sonderklausel könnte in einem solchen Fall Gegenseitigkeits­
charakter haben. Ihr Ziel wäre die Beseitigung der Verzerrungen 

und Schvlierigkei ten, die sich aus einer inkorrekten Anwendung 
der vereinbarten Preisvorschriften ergeben würden. 

3. Allgemeine Bestimmungen 

a) Die in dem Abkommen zwischen der EWG und Österreich vorge­
sehenen Schutzklauseln fänden Anwendung, wobei die juristische 
Formulierung dieser Klauseln und ihre Anwendung den Besonder­
heiten des EGKS-Vertrags Rechnung tragen müßte. 

b) Es würde eine Kimdigungsklausel vorgesehen, die der in dem 
Abkommen zwischen der E\'lG und Österreich enthaltenen Klausel 
entspricht. 

c) Das Abkommen würde weder die Bestimmungen des Vertrags über 
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
noch die sich aus den Bestimmungen dieses Vertrags ergebenden 
Vollmachten und Befugnisse ändern. 

d) Das Abkommen \'lÜrde von jedem Hitgliedstaat der Gemeinschaft 
nach f1aßgabe seiner jev:eiligen Verfassungsvorschriften genehmigt. 
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Globalabkommen 
6. Dezember 1971 
Beilaee 2 

Allgemeine Erklärune des Vorsitzenden der österreichischen 
Delegation 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 

Gestatten Sie mir bitte, daß ich Ihnen zunächst fiir die 
freundlichen Worte der Begrüßung meinen herzlichen Dank aus­
spreche. Wieviel Sie und Ihre Mitarbeiter an Vorbereitung im 
Vlei testen Sinne dazu beigetragen haben, daf3 v'ir uns hier nach 
langer Unterbrechung wieder gegenübersitzen, i st der österreichi­
schen Delegation bewußt. 

Es wäre der Bedeutune des Augenblickes angemessen, sich 
den langen \'leg in Erinnerung zu rufen, der zu der heutigen Ver­
handlungsaufnahme geführt hat. Immerhin hat eine nunmehr zehn­
jähre Phase allseitiger Bemühungen bewirkt, daß wir heute gemein­
sam von einem Grundkonzept ausgehen können, das den Freihandels­
gedanken erfdgreich weiterführen kann. 

Die vorgesehene Etablierung eines Freihandels zwischen Öster­
reich und der Gemeinschaft auf dem gewerblich-industriellen Sektor 
mit komplementären I~ßnahmen, wie zum Beispiel einem System von 
Ursprungsregeln und ohne vertragliche Verpflichtung von Harmoni­
sier1Ingsmaßnahmen stellt jedenfalls, wie die österreichische Dele­
gation bei den exploratorischen Gesprächen bereits eingehend 
dargelegt hat, eine dem politischen Status eines dauernd neutralen 
Staates entsprechende Regelung dar. Auf die nach österreichischer 
Ansicht erforderliche Einbeziehung auch des Agrarsektors in dieses 
Konzept \ .... erde ich noch im Verlauf meiner weiteren Ausführungen zu 
sprechen kommen. 
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Ihre heutigen Darlegungen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
ermutigen uns, auf einen zügigen Verhandlungsablauf und baldigen 
Verhandlungsabschluß zu hoffen, zumal der Umstand niemals ver­
gessen werden darf, daß nur ein gleichzeitiges Inkrafttreten 
unseres Vertrages mit den Verträgen der anderen EFTA-Staaten und 
zwar sowohl der Beitrittskandidaten als auch der Nichtbeitritts­
kandidaten die Aufrechterhaltung der bereits bestehenden Zoll­
freiheit gewährleisten kann. 

Mit großer Befriedigung konnten wir aus Ihren Darlegungen 
entnehmen, daß das Postulat der Nichtwiedererrichtung von Handels­
schranken in Europa, das schon der Herr Vorsitzende des EG-Vuni­
sterrates, Außenminister Scheel, am 10. November 1970 klar zum 
Ausdruck gebracht hat, in Ihrem Konzept entsprechend berück­
sichtigt worden ist. 

Wenn ich nun zu ein~n Punkten Ihrer Erklärung Stellung 
nehmen darf, so bitte ich um Verständnis, daß meine Antwort nur 
eine erste Reaktion darstellen und keineswegs den Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben kann. Es erscheint mir aber nützlich und 
im Interesse eines raschen Verhandlungsfortschrittes gelegen, 
bereits in dieser ersten Verhandlungsrunde einerseits verschiedene 
Punkte herauszuarbeiten, über die eine einheitliche Meinung be­
steht lmd andererseits auf Fragen hinzuweisen, über die noch zu 
verhandeln sein wird. 
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Globalabkommen 
6. Dezember 1971 

Beilage 3 - EiilG-Teil 

Erste SteTIungnahmen des österreichischen Verhandlungs­
leiters zu den vom Vorsitzenden der EG-Delegation vor­

getragenen EG-Verhantllungsrichtlinien 

Konformität des Abkommens mit Artikel XXIV GATT 

Österreich ist mit dieser Haxime e inverstanden . 

Mit Rücksicht darauf, daß das Abkommen den GATT-Rege lungen 
entsprechen muß, legt Österreich besonderen 'dert darauf, daß das 
Abkommen annähernd den gesamten Handel mit den aus den Vertrags­
parteien stammenden Waren umfassen soll. 

Präambel: Erweiterungsmöglichkeit 

Österreich begrüßt es, daß die Erweiterungsmöglichkeit des Ab­
kommens im Verhandlungskonzept der Gemeinschaft - wenn auch nur in der 
Präambel - aufscheint und die Gemischte Kommission als eines der OrganI 
angesehen wird, in welchem Erweiterungsmöglichkeiten überprüft werden 
können. 

Harmonisierung 

Österreich sieht gegenwärtig keine Notvlendi gkei t dafür, 
autonome Harmonisierungsmaßnahmen vorzusehen . Sollte es s ich als 
zweckmäßig erweisen, die Nützlichkeit einzelner solcher autonome r 
Harmonisierungsmaßnahmen zu prüfen, so vlür de eine solche PrüfunG 
österreichischerseits nicht abgelehnt werden. 

Abgrenzung des unter das Abkommen fallenden Sektors 

Österreich legt der Frage einer einvernehml ichen tarifari­
~chen Ab3renzung der Sektoren: Gewerbe-Industrie, Lanrl.'.\lirtochaft-
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liehe Verarbeitungsprodukte und Landwirtschaft große Bedeutung 
bei, zumal dies auch mit der Frage der Aufrechterhaltung des 
schon bisher in der EFTA bestehenden Freihandels in engem Zusammen­
hang steht. 

Vorbehalt der EG für den Fall von Sonderregelungen im Rahmen der 
gemeinsamen Agrarpolitik 

Nach österreichischer Meinung müßte die Bedeutung dieser 
Klausel im Verlaufe der Verhandlungen zunächst noch etwas klar­
gestellt werden. 

Grundsätze für den Zollabbau 

Österreich begrüßt die vorgesehene Klausel, wonach die 
Beitrittskandidaten die Zollfreiheit gegenüber Österreich auf­
recht erhalten werden. Dieses Prinzip, demzufole e keine neuen Zoll­
s chranken erri chtet werden sollen, setzt - wie ich bereits eingangs 
festgestellt habe - das gleichzeitige Inkrafttreten s owohl der 
Beitrittsverträge als auch de s Abkommens Österreich-EG voraus . 

Hit dem vorgesehenen Zeitplan, der s i ch mit dem der Bei­
trittskandidaten deckt, und mit der Ausgangsbas is für den Zol labbau 
ist Österreich daher grundsätzlich einverstanden. 

"las die landvlirtschaftlichen Verarbeitungsprodukte betrifft , 
wird von diesem Prinzip insoweit abzuweichen s ein, als nach dem 
Stichtag 1. Jänner 1972 - jed.och vor Inkrafttreten de s Vertrages -
österreichischerseits gesetzliche Maßnahmen betreffend die Einbe­
ziehung verschiedener Waren in das in Österreich bestehende Sys t em 
von Ausglemsabßaben getroffen werden müssen. Dieses Erf ordern i s 
\~de bereits anläßlich der exploratorischen Gespräcpe e ingehend 
erörtert. 

Ausfuhrzölle 

Der österreichische Zolltarif kennt keine Ausfuhrzöll e. 
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Abgaben mit gleicher \Hrkung wie Zölle im Rahmen der allgemeinen 
Zollregelung für den industriell-gewerblihen Sektor 

Österreich ist mit der vorgeschlagenen Regelung einver­
standen. 

Produkte, bei denen die Gemeinschaft Schvlierigkeiten sieht 

Zu Ihren Ausführungen, Herr Vorsitzender, darf ich folgend es 
banz allgemein bemerken : 

Die österreichische Bundesregierung war stets von dem Wunsche 

getragen , zwischen Österreich und den Gemeinschaften eine u.TILfas­
sende Freihandelsregelung zu treffen. In diesem Sinne ist es der 
Bundesregierun,z möglich gewesen, die österreichische 'dirtschaft 
trotz des eklatanten Unterschiedes in der Produktionskapazität 
der heiden Wirtschaften davon zu überzeugen , daß bei diesem Ab­
kommen jede Sonderregelung zugunsten einzelner Prodwcte vermieden 
vlerden muß. Ich darf Sie daran erinnern , daß ich diesen Gesichts­
~unkt auch bei den verflossenen exploratorischen Gesprächen zum 
Ausdruck brachte. ~,'lir sind daher äußers t bestürzt darüber, Ihren 
Ausführungen zu entnehmen , daß seitene <1er Gemeinschaft daran ge­
dacht \'lird, für eine Reihe dieser Produkte Sonderrecelun[;en vor­
zuschlagen. Demgegenüber sind wir der Auffassung, daß vor allem 
aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus Gründen der GATT-Kon­
formität alle Positionen in den normalen Zollabbau eingeschlossen 
werJen sollen. Österreich ist überzeU[rt, daß es im Laufe der Ver­
handlungen gelingen wird, etvlaige die SbezüGliche Bedenken der m;G 

zu zerstreuen. 

Was die Frage des Papiersektors betrifft, muß ich sagen, daß 
ich bei einem Vergleich zwischen der Produktionsstärke der Papier­
industrie der Gemeinschaft bzVl . Ös terreichs große Sch..,deriekei t 
habe, die Probleme, die Sie sehen, Z'l y":;~stehen. Wi r sinn d(~ r 
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Meinung, daß es uns gelingen wird, in den Verhancllungen Ihre 
BedenJren zu zerstreuen. Darum sind wir der TleinunG, daß der Papier­
sektor in den normalen Zollabban einzuheziehen i s t. 

Ursprungsregelunr, 

Österreich hat bereits anläßlich der exploratorischen Ge­
::ir-räc!le c::-~_ä.:::'t , . aG eine Urs.rrungsreeeluns- nach dem -10(:e11 jen"'T, 
i ~e ~ e~ ,erschiedenen bilateralen Präferenzabkommen der Gemein­
Echa:t zus rundelie ::;t, eine brauchbare Dinku3sio1l3grundlage für 
i ie Verhandlungen Österreichs mit den Gemeinschaften darstellt. 

Österreich ist daher mit dem EG-VorschlaG, derartiGe Ur­
sprwlgsreeeln zu vereinbaren, grundsätzlich einverstanden. Im 
n.ah.'11en der Verhandluneen sollte nun versucht werden, die Ursprunes­
r eGeln s o zu ges talten, daß sie für I'lirtschaft und Verwaltung 
einfach zu handhaben sinc1 und vor allem 'lilaS die Be- tuld Verarbei­
tu.YlGslis ten betrifft, den l3e(lürfnissen hoch en tV/ickel ter Industrie­
staate~ ans epaßt werden. 

Im ~ah.men der Arbeitsteilune z\t,ischen solchen hoch entwickel­
ten Industriestaaten kommt dem vollen kumulativen UrsprunGserwerb -
der bereits unter den Ni tgliedstaaten der EFTA verwirklicht v.rurde -
besondere Bedeutung zu. "'ir hoffen, in den bevorstehenden Verhand­
lunGen die Europäischen Gemeinschaften Uberzeueen zu können , 
daß die AnerkennunG des vollen kumulativen Ursp~Ylgserwerbs in 
beiderseitigen \~irtschaftlichen Interesse lieet und ein entsprechen­
des System auch im Rahmen der bila.teralen Abkommen ~efunden werden 

kann . 

Anpassung der Ursprunesregeln zwischen den verbleibenden EF!rA­
Staaten 

Diese Frage wird i m EFTA-Rat im IJichte der Ergeorlis80. der 
Verhandlungen der nichtbei tretenclen EF1'A-Staaten zu prüfen sein • 

. 1. 
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Rückvergütunß der Zölle 

Österreich versteht sich grundsätzlich zu der Auf­
fassung der Gemeinschaft. Für li/aren, die im Frei verkehr zwischen 
den Vertragsparteien gehandelt werden, sollen keine Zollrück­
vergütu..'1gen gewährt werden. 

Verzerru..'1g auf Grund von Zolldisparitäten 

Diese Klausel vlird noch einer sorgfältigen gemeinsamen 
Prüfung bedürfen. 

Landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte 

Österreich begrUßt das von den EG vorgeschlagene Prinziu 
des gegenseitigen Abbaues des fixen Elementes. 

Der österreichische \vWlsch geht dahin, daß der Kreis 
dieser i>laren sich nach dem in der .verordnung 1059/69 festgeleeten 
orientiert. 

In den exploratorischen Gesprächffil haben wir jedoch 
bereits auf einige wenige Waren hingewiesen, bei denen wegen einer 
unterschiedlichen BehandlWlg in den Europäischen Gemeinschaften 
als Industriewaren und in Österreich als landwirtschaftliche Ver­
arbeitungsprodukte in unserem Vertrag abweichende Regelungen er­
forderllih sein werden. 

Aufhebwlg mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen 

Österreich ist mit diesem Prinzip einverstanden. Aller­
dings werden voraussichtlich von WlS im Laufe der Verhandlungen 
einige geringfügige V;Unsche bezüglich Au:frechterhal t1.mg mengen­
mäßiger Einfuhrbeschränkungen vorgebrac!1.t li/erden. 

Klausel für Erdölerzeugnisse 

Österreich kann die Bedeutune dieser Klausel derzeit 
nicht ilbersehen W1d wird im Laufe der VerhandlUl1.ßen um Erl1iuterune en 
bitten. 

.;' . 
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Landwirtschaft 

Österreichischersei ts w'tlrde \'/ährend der exnloratori s chen Ge­

spr äche hins ich tlich (1 es landwirtschFtftlichen Sektors e i n System 

v or.geschl agen , demzufolge Abschöpfungcn und ErstattlUlsen in Hin­

kunft nur mehr dem Preisausgleich z\'/ischeu den Vertr agsparteien 

d i en en sollen. Auf diesen Vorschlag hat Österreich bisher noch 

k e ine Antwort erhalten. Sollte eine solche c;enerelle Lösune;, wie 

si e d ie österreichische Se i te anstrebt, den ~G :;e 3emvÄrtig n och 

nicht möglich scheinen, ~,o müßte Österreich darauf bestehen , daß 

zumindest befriediGende 2eeelUi.'"lgen i.ibpr verschiedenp exportwichtie e 

ös t e r reichische AGrarp~odukte im Abkommen ,~p troffen werden , \'Iobe i 

wi r zu landwirtschaftlichen Gegenkonzessionen im Rahmen unser e r 

IJföglichkeit durchaus bereit sind. 

I m Hinblick auf den Hinw~is der EG-Delegati on bezüglich der 

Notwend i gkei teines Ausglej.chs durch Österre ich auf dem Agrar s ek tor 

für Österreich erwachsende a llgemeine Vorteile aus dem Abkommen 

ers c he i nt es lL."1.8 z\'lecl:rnäßi.c, erneu t darauf hinz.u\'Jetsen, daB im Jahr e 

1970 

Ge s amtausfuhren der EG nach Österreich im \,Terte von 

51, 7 Milliarden SchilliPS 

- Gesamt einfuhrcn der EG a~lS Österreich lIn T:!crte von 

29 , 2 Milliarden Schilling 

Ge~eniiberstehen. 

Dazu l(ommt noch der Vort~il des Al)1">:.ucs östE:rreichi3cher Zö l le 

von einem hUhcre~ Zollniveau. 

Bei Betrachtu...l1.G dieser '!:o.tsachen flcheint clahcr die No t wendig­

k ei t eines .\usGleicne3 durch Gsterreich keine .-nve[''": bC0rün~('t . 

'I; e t t bewerb 

Österreich wäre mit den 3 vorgesc} Ja,;;enen ~atbestänci.cn der 

Wett be\',erbsbe schränj(UJlf, crund:::;ä t z I 1. ehe inv er:J tand en. 

.1. 
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Die Schutzklausel sollte allerdings nur dann Anwendung fin­
den, wenn im Gemeinsamen Organ trotz aller Bemühungen keine Eini­
gunG erzielt werden kann. Bei der Anwendung der Schutzklausel 
sollten fole;ende Prinzipien eingehalten werden: 

a) Angemessenheit der Schutzmaßnahme 
b) vorübere;ehender Charakter 
c) laufende periodi s che ÜberprüfunG der Hotwendigkeit der 

weiteren Anwendung. 

Niht ganz vers tändlich i s t der österreichischen Seite di e 
von der EG-Delegation angedeutete Abs icht serklä rung der Geme i nschaft, 
die vereinbarten Wettbewerbsregeln ebenso wie di e entsprechenden 
Vorschriften des Gemeinschaftsrechtes auszul egen. Die österreichi­
sche Delegation yard daher bei den Verhandlungen auf eine Klar­
stellunG dieses Punktes der Richtlinie drängen . 

Steuerliche Diskriminierung der Importe 

Das Verbot einer solchen is t akze~tabel. Ebenso das Prinz i p , 
daß eine Abgabenrückvergütung anläßlich des Exporte ~ die mittel­
bar oder unmittelbar im Inl~~d erhobenen Abgaben nicht über ­
steigen darf. 

Freiheit im Zahlungsverkehr, soweit es den Warenverkehr betrifft 

Österreich ist mit einer derartigen Regelung einver standen . 

Transitverkehr durch Österreich im Zusammenhanr, mit diesem Ab­
kommen 

Hier wird Österreich auch noch um nähere ErläuterunGen er­
suchen. 

Allgemeine Schutzklausel 

Österreich ist mit den stipulierten Tatbeständ en (regi onale- , 
sektorielle- und Zahlungsbilanzschwier i gkeiten) einverstanden . 

.1. 
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Der Tatbestand einer ernsthaften Gefahr von Zahlungsbilanzschwierig­
keiten jedoch ist schwer faßbar und schafft insbesondere dann ein 
erhebliches Unsicherheitsmoment, wenn Maßnahmen ohne vorherige 
Konsul tation im Verwaltungsorgan getroffen werden können. 1.Iir 
meinen also, daß im Falle einer drohenden ernsthaften Gefahr der 
AnwendtUlg der Schutzklausel eine Konsultation im VerwalttUlßsorgan 
vorausgehen sollte. 

Auch für diese allgemeine Schutzklausel wird eine Prozedur 
zu vereinbaren sein, welche insbesondere die Angemes senheit, den 
vorübergehenden Charakter und elie laufende ÜberprüfunG der Schutz­
Elaßnruunen gev/ährleistet. 

Allgemeine Beschwerde-(Escape)Klausel 

\'i enn ich die große Zahl von Schutzklauseln berücJ:sichtige, rHe 

-rUr das Abkommen vorgesehen sind und im \'/ei testen Maße alle ~1öglich­
kei ten von Verzerrungen abdecken, so scheint eine solche Kl.aasel 
sehr \I"ei tgehend und würde ein beträchtliches Unsicherheitswoment 
schaffen. iHr müssen daher im Verlaufe der Verhandlunc;en liber diese 
Frage noch sehr eingehend sprechen. 

Kündigune;sklausel 

Einverstanden. 

Ver\'!al tu..l1gsorgan • 

Österreich ist mit dem vorgeschlagenen institutionellen Schema 
(ZusammensetzunG und Aufßabenlcreis) grundsätzlich einverstanden. 
Auch hier werden jedoch noc..'1. verschiedene Details im Rahmen der Ver­

handlungen festzulee en sein. 

''lir teilen Ihre Auffassung, (Ja es auch uns not ... ,endie scheint, 
(len Aufgn ben bereich des Ver\'fal tungsorgans, Goferne diesern OrGan e j n 
Eutscheidunesrecht zuerkannt wird, im Abkommen cenau zu umreißen . 
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Globalabkommen 
6. Dezember 1971 

Beilage ~ - EGKS-
Tel.l 

Erste Ste1lwlf;nahmen des österreichischen Verhandluncs­
leiters zu den vom Vorsitzenden der EG-Delegation vorGe­

tragenen EG-Verhandllmgsrichtlinien 

IIandelsregelune; 

Die österreichische Seite geht davon aus, daß fUr den Bereich 
ner EGKS-Produkte der Vlarenfreiverkehr gleichzeitig wld unter den 
gleichen BedinGungen wie bei den Produkten des E1;lG-Sektors herge­
s t ellt wird. 

Sensible Produkte 

Österreich ist der Auffassung , daß auch Qualitätskohlenstoff­
stahl und legierter Stahl in den allgemeinen Zollabbau einzuschließen 
sind. Dies aus denselben GrUnden, die ich schon fUr (len E.vG-Sektor 
angefiL'hrt habe. Auch hier ist Österreich der Auffasslmg, daß die 
Verhandlun~en Gelee;enheit Geben werden, elie Bedenken der Gemein­
schaft zu zerstreuen. 

Son('l.erregelung fÜr die Preise 

Österreich ist bereit, Vertragsbestimmuneen zu vereinbaren, 
welche <len in diesem Zusammenhang hestehenden beiderseitigen Interes-· 
sen in ausreichendem Haß Rechnung traeen. 

Schutz- lmd Hettbewerbsbestimmlmgen 

In dieser Frage werden österreichischerseits die gleichen Auf­
fassungen vertreten, "lie im ZusammenhanE; mit dem },'1.1G-Vertrae. 

KÜndigungsklausel 

Einverstanden. 

Verwal tungs organ 

Österreichischersei ts \'Iird angenommen, <laß das für den E.{G-Ver­
trag vorgesehene Gemeinsame Verwaltungsorgan auch für den EGKS-Ver­
trae zuständig sein wird. 
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KOMMISSION 
DER 

EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Delegation der Kommission 
für die Verhandlungen zur Erweiterung 

der Europäischen Gemeinschaften 

Herr Botschafter! 

Brüssel 17. Dezember 1971 
..... den . ............ ............................ .. .. . 

Interimsabkommen 
15./16. Dezember 1971 
Beilage 4 

Die Delegation der Gemeinschaft und die Delegation Österreichs, 

die in Brüssel zusammengekommen sind, um über ein Interims­

abkommen zwischen der Europäischen WirtschaftsgemeiDschaft und 

Österreich einerseits und ein Interimsabkommen zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

und Österreich andererseits zu verhandeln, haben, unter Vorbehalt 

der Ergänzungen, die insbesondere hinsichtlich der folgenden 

Punkte noch anzubringen sind, ihr volles Einverständnis über die 

Texte der beiden oben erwähnten Abkommen fe8tgestellt: 

- Die Festlegung der durch diese Abkommen erfaBten Produkte, 

- die Ursprungsregeln, 

- das Regime betreffend Erdölprodukte, 

- die Schutzklauseln. 

Diese Ergänzungen werden im gegebenen Zeitpunkt in die Abkommen 

auf de r Basis der Ergebnisse der Verhandlungen aufgenommen wer­

den, welche am 6. Dezember 1971 im Hinblick auf den AbschluB von 

Abkommen begonnen wurden, die zum Ziel haben, Lösungen für die 

Probleme zu finden, welche sich für Österreich aus der Erweiterung 

der Gemeinschaft ergeben. Zu diesem Zeitpunkt werden gleicher-

S.E. Herrn Botschafter 
Dr. Franz Helmut LEITNER 
Leiter der Österreichischen Delegation 

35-36, Av. des Klauwaerts 
1050 B r ü s seI 

Prov isorische Anschrift : 200, rue de 10 Lai, Brüssel 4 - Tel. 350040-358040-
.COMEURBRU 21877. 
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weise die Besti.mungen geprüft werden, die sich aufgrund 

der Erweiterung der Gemeinschaft für den Zeitraum nach 

de. 1. Januar 1973 als notwendig erweisen könnten. 

Unmittelbar nach Aufnahme der oben erwähnten ergänzenden 

Bestimmungen in die Interimsabkommen werden die zustän­

digen Behörden der beiden Seiten das für die Genehmigung 

der Abkommen und für ihr Inkrafttreten notwendige Verfahren 

einleiten. 

Ich habe die Ehre, Ihnen in der Anlage die Texte der bei den 

Abkommen in französischer Sprache zu überreichen. Die Texte 

in deutscher Sprache und in den anderen Amtssprachen der 

Gemeinschaft werden Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt zuge­

sandt werden. Alle diese Texte werden zum gegebenen Zeitpunkt 

vor der Unterzeichnung Gegenstand einer juristischen und 

sprachlichen Uberprüfung durch die Vertragsparteien sein. 

Darüber hinaus bin ich in der Lage, Ihnen mitzuteilen, daß 

die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 

und Stahl darum bemüht sein werden, dafür Sorge zu tragen, 

daß die Zollsenkungen für die durch den EGKS-Vertrag er­

faßten Produkte zum gleichen Zeitpunkt in Kraft treten, in 

dem die Zoll senkungen betreffend die durch den EWG-Vertrag 

erfaßten Produkte in Kraft treten. Ich nehme zur Kenntnis, 

daß Österreich in diesem Fall analoge Vorkehrungen treffen 

wird. 

.1. 
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Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Empfang des vorliegenden 

Briefes bestätigten und Ihr Einverständnis mit seinem Inhalt 

mitteilten. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausge­

zeichneten Hochachtung. 

Anlage E.P. Wellenstein 

Leiter der 
Delegation der Kommission 
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DKR LEITER DER 

ÖSTDRBlOBISOBD DELmATIOR 

H.rr Generaldirektor I 

BrUssel, am 17.Deaember 1971 
Interimsabkommen 
15./16. Dezember 1971 
Beilage 5 

loh habe die Ehre, den Empfang Ihres Schreibens vom 17. De­
... b.r 1971, welcbes wie tolgt laut.t, zu bestätigens 

• Herr Botscharter I 

Die Delegation der Gemeinsohaft und die Delegation öster­
reiohs, die in BrU8sel zu88J11DlengekoDUlen 8ind, um über ein 
Int.rimsabko .. en .wischen der Europäischen Wirtschattsge­
.eiDschatt und Österreich ein.rseits und ein Interimsab­
ko .. en zwischen den Kitgliedstaaten der EUropäischen Ge­
.einschaft für Koble und Stahl und österreich anderer­
seits zu verhandeln, haben, unter Vorbeha! t der Ergänzun­

gen, die insbesondere hinsichtlich der folgenden Punkte 
noch anzubri11gen s1.Dd, ihr volles Einverständnis über die 
Texte der beiden oben erwähnten Abkommen testgestellt: 

- die •• stl.gung der durch die.e Abkommen erfassten Pro-
dukte, 

- die Urspruugsregeln l 

- das Regim. betreffend Erd8lprodukte J 

... die Sobutsklau8.ln. 

H.rrn G.neraldirektor 
B. P. WELLERS2EIB 

Leiter der Delegation 
d.r ~oaaission für die 
Zrw.i~'ruDgsv.rbandlungen 

Irq. ••• l 
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Diese Ergänzungen werden im gegebenen Zeitpunkt in die 
Abkommen auf der Basis der Ergebnisse der Verhandlungen 
aufgeno_en werdent welche 8lIl 6.De.ellber 1971 1m Hinblick 
auf den Abschluss von Abkommen besonnen wurden, die zwa 
Ziel habent L8aungen für die Probleme zu findent welche 
.ioh für österreioh aus der Erweiterung der ae.e1nschatt 
ergeben. Zu diese. Zeitpunkt werden gleicherweise die Be­
stt.mungen gepr«tt werden, die sich an! Grund der Erwei­
terung der Ge.einachatt für den Zeitraum nach dem 1.Januar 
197' als notwendig erweisen ltiSnnten. 

Unaittelbar nach Aufnahme der oben erwähnten ergänzenden 
Be.timmmgen in die Interim.sabko1DDlen werden di. zuständigen 
Beh8rden der beiden Seiten das für die Genehmigung der Ab­
kommen und für ihr Inkratttreten notwendige Verfahren ein­
leiten. 

Ich habe die Ehre, Ihnen in der Anlage die Texte der beiden 
Abkommen in französischer Sprache zu überreichen. Die Texte 
in deutscher Sprache und in den ,nderen Amtssprachen der 
Gemeinschaft werden Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt zu­
gesandt werden. Alle diese Texte werden ~ gegebenen Zeit­
punkt vor der Unterzeichnung Gegenstand einer juristischen 
und sprachlichen Oberpratung durch die Vertragsparteien 
.ein. 

Darüber hinaus bin ich in der Lage Ihnen 111 tzuteilen, dass 
die ftitgliedstaaten der EUropäischen Gemeinschatt für Koble 
und Stahl darwa belllilht sein werden dafür Sorge su tragent 

.1. 
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dass die Zollsenkungen für die durch den EGKS-Vertrag 
erfassten Produkte zum gleichen Zeitpunkt in Kraft tre­
ten, in dem die Zollsenkungen betreffend die durch den 
EWG-Vertrag erfassten Produkte in Kraft treten. loh nehme 
zur Kenntnis, dass österreich in diesem Fall analoge Vor­

kehrungen treffen wird. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den E"1pfang des vorlie­
genden Briefes bestätigen und Ihr Einverständnis mit sei­
nem Inhalt mitteilten. 

Genehmigen Sie, Herr Botsc~ter, den Ausdruck meiner aus­
gezeichneten Hoohachtung. 

E. P. Wellenstein 
Leiter der Delegation 

der Gemeinschaft" 

Ich beehre mich, Ihnen mein Einvers tändnis mi t dem Inhalt 
Ihres Schreibens zu bestätigen. 

Genehmigen Sie, Herr Generaldirektor, rCk meiner 
vorzüglichen Hochachtung. I 

{l, '"ci, {,,7JL-
Dr. F. H. Leitner 

ausserordentlicher und 
bevollmächtigter Botschafter 
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Interimsabkommen 
15./16. Dezember 1971 
Beilage 6 - EWG-Tel1 
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DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEHEINSCHAFTEN eiI!eraeits, . 

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH andererseit6 -

IN DEM FESTEN \/lLLJ;N, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 

Republik Ö~terreich zu festigen und auszuweiten, 

F~INGEDENK der Notwendigkeit, die harmonisch(- Entwicklung de6 

Handels zwischen den Vertragsparteion zu beschleuniBen~ 

IN DER I:RWÄGUlW, dE'.ß zwischen der Europ;'~itlchen Wirtsch;dtagemeinsch&f'..; 

und der Republik Österreich Verhandlungen im Hinblick auf den Ab6~hlve 

eineE Abkom~ens aufgenommen worden sind, daß die rrob~eru~, die Gi~h 

für Österreich aus der Erweiterung der Europäischen Wirt6chRfta­

gemeinschaft ergeben, lHsen soll, und deshalb die HihdernisBc für 

den wesentlichen Teil ihres Handels unter Einhaltung der H~3timmullgen 

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens schrittwAi6e beseitigt 

und zum 1. 7. 1977 eine Freihandelszone gebildet werden Boll, 

HABEN BESCHLOSSEN, demnach ein Interims-Abkommen zwi schen der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unQ ."le.r Repuoli lc Österr\.' ::. ch z.u 

schließen~ und haben hierfür als Bevollrnäch tigte ern;.\l~T.lt: 

l)ER ·RAT DE~ 'EUROPÄISCHEN GEHBIT~SCHAFTE:1: 

DEU EutlDESf'RASIDENT DER REPUBLIK ÖSTEP-REICH: 

DIESE ~ind nach AustauGch ihrer als g~t und gehHrig befundc~cn Voll­

:nachten 

WIE FOLCT tlBEREING1~KOHMI::N: 
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ARTIKBL 1 

1. Die EX'zougnisse, .............................................. 
4ie ihren Ursprung in ÖlJterrc.ich haben, U!)"terl::' cge J ~ bei der Bin-

t 

fuhr in die Europäische \/irtschaftsge;;leinschaft ainem Zoll \'on 

70 % des Satzes des Gemeinsaffien Zolltarif~. 

2. Die Erzeugnisse, ... " ......................................... . 
die ihren Ursprung in der Europäischen \-rirt~chaftse:e;'llei'Echai't 

habon, uz.tcrliegen bei der Ei~fu."r nach Österreich e:'nem /:'(')11 

von 70 % de3 Satzes des ~sterreichisGhec Zolltarifs. 

3. Die Abgaben III t gJ eicher ~/irkung \de }~infuhrzöll~ v/errJ.en bei Cl'.!i" 

in Absatz 1 und 2 bezeichneten ßrzeugni::Jscn m ! :;0 ~~ gese.· j;.t. 

ARTIK1<~L 2 

(Erzeugnisse, die infolge der Anwend-.mg t::cr gemeint.;ul.ICl1 Agral'­

~olitik einer besonderen Regelung unterliegen). 

ARTIKEL 3 

Bei den in Artikel 1 genannten Erzeugnisse verzj_~hten :lie Vcrtrags-

parteien darauf I untEtreinancler nehe )i: er,gcmntißigc Be .::; chränknn~cn 

und N~ßnah~en gleicher Wirkung einzufUhren oder die besteh~llec n 

mengenrllüßir;en Beschränkungen und Naßnahl!len gleicher \"'ir!·~ ·~mG re­

ctriktiver zu gestalten. 

. .. /' ... 
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ARTIKEL 4 

Bei der Bc::rechuung der in Al·tH.el 1 Absatz·2 gcnanLten gesenkten 

Zolla~tze werdEn die gegenliber dritten Staaten jewnils geltenden 

und tatsächlich ange ... !andt~n Zollsätze des Gemeinsamen Zo11tm·i f.:. 

einersei tc und des Zolltarifs usterreici:s sndererf:ei t 8 zUGrun(~.c 

gelegt; d:i e im Rahmen von Zollkontinecnten gel tennen Zoll ::;E:tzC> 
I 

bleiben dahor &uBer Betracht. 

Rfli der Am:endung der ecrnäß Arti k€:l 1 Abo3. tz 2 berechneten ge2. ~ ~11;­

ten Wertzol lsätze sowie des in geroiGcht~n ZHllen enthalte~€n ~e~t-

zollanteils \'Iird ~ege'benenf;).lls Hu.f die crst(> u':!:::·im.:tistel.l e ClU ... ' ­

hz\·'. abgerundet. 

ARTIKEL 5 

(Ursprungsregeln) 

ARTIY.EL 6 

(Vorbehal t ~Srä.öl er zeuGnis.;; e) 

ARTIKEL 7 

i:' iir die vor. diese:n f.bko:nr:ten erfaßtcn ~r~lJ'~ t;nissc mit Ure]):'lll1ß :i.r. 

ösl;erreich :iarf keine günstig~~·t.: Behn.ndJ.une gÜHährt ':.I crc1.cn da die-

jer:igc" die 6ich die: j'1 itGlicuctuc;.t(;l! uuf Grul'lo d es V.::;rtrae:, zur 

-. .. d . .., .. , 1 . \" J 1 J " • l.rt ' . d lirtlll. uns eier .l!.Urop~~6C 1en "L!'~::.C .i.a.l.l~ :::;~~ ,,"i .. ~:l.l~GCüt.u. ur. ·~crC .. l ;-, ~ l er 

ei n.cäUlOc:i.1. 
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ARTIKEL 8 

Scv/ei tauf die in Artikel 1 di eGes Ahkomme:ns genal1n tell Erzeug-

nisse einer Vertragspartei t diE' für die alldel'~ Vertragspartei 

bestin:mt sind, Ausfuhrabgpben erhoben \o!ca:'den, uürfc ~l dieüe nic:1t 

höher sein als die A'ugabcn, • .,;el.::~e e.uf die für den Uieistbegün-
• 

ctigten dritten Staat testimmten Er~eue~icEe~ erhoben werdc~. 

ARTIKEL 9 

Die Bestimmungen dieses Abkommens s~chen der Beibehaltung odpr 

9ründung 'Ton Zollunionen, Freihandr;lszonen ouer Grenz'Ierkehrs­

regelungen nic.ht entgegen, soweit di€se , ZollutlionE'i'i, FI·(~ i!4c.n­

dclszone~ oder Grenzverkahrsregelull3en keine Äneerung der in 

der.l Abkomrazn vorgesehenen Hancle1eregelung, ir~slJesoniJ crc der Be­

stimmungen betreffend die Ursprnngsrege111 r-e\d:rkcn. 

AR'l'IKEL 10 

Die mi t d~rn \1arenverkehr verbundenen Zah1ung~n und (aC übel'\-1ci-

sung dieser Ze.hlungeu in dcn -Ni tgli ~; dst r ' - t t in d~m der- G1:iubigel' 

ceil:en ~;Ollllsitz hat, oder nach Österreich, sind inDO\':eit keinen 

Bcschr1:i.nkungen unterworfen, als dies~r \h·renverkehr (l-eGen~tuHd 

dieses Abko~~ens ist. 

. .. / ... 
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ARTIKEL 11 .. 
1. Es sind alle l-iaßnahmel1 oder Pralctiken interner steuerlich0r Art 

untersagt, die unmittelbar ode r mitteibar eine unterschiedli clle 

Behandlung der Erzeugnisse einer Ve~trasspartei und gleicharti ­

ger Ursprungserzeugnisse der anderen Vertr&gsparteien behi rken. 

2. F'ür die in Artikel 1 des A'bkor:1l~ enS bezeichr_cten Erze'J.gniEs 0 , dj e 

in das Gebiet einer der Vertr <:" e.sparte:l.€n <iuseefUh:c"c \'Jorde n , d R.:'f 

die Rückve:r.giitung für inländische Abgaben l1ich't höhe:::- ~e:i. ll all'; 

die im Gebiet der ausführenden Vertragspartei mittelbar oder u~­

mittelbar erhobenenAbgaben. 

ARTIKEL 12 

Die Vertragsparteien t reffen alle allgeme:inen oder b esondel' e.u Iial~­

nahmen, die geeignet ~ind, die Erfül1unr der aus c em Abkoi,IUl ':'!n e J~~ 

wachsenen Verpflichtungen zu gewHhrleisteh. 

Sie enthalten sich aller l-laßna hmen, die die Verl·drrl:li ChUll G der 

Ziele des Abko mmens gefährden könnten. 

. .. / ... 
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ARTI~L 13 

Die Bestimmungen des Abkommens stehen Eil1fuhr-, Ausfuhr- und 
I 

~urchf~~rvexboten oder -beschränkungen nicht ~ntgegen, die aus 

GrUnden der öffefltlichen Si ttlichkei t, Ordnung und SicherhE:i t, 

zum Schutz der Gesundheit und des Lebelis von !·Ienschen, Tieren 

und Pflanzen, de~ nationalen Kulturguts von It;üns ·tlerischem, ge­

Echichtlicher:l oder archäologischem \vert oder des ge\o/erblichen 

oder kom~erziellen Eigentums gerecbtfertift sind. Diese Verbote 

oder Beschränkungen dürfen jelloch "leder ein Ni tt el znr \'lillkül'­

lichen lJiskriml.nierung noch eille verschleierte Beschränku.lg ues 

Handels darstellen. 

ARTIKEL l~· 

(Zahlung~hilD.nzschwierigkci ten; sektorielle und regione.leStörun­

gen). 

ARTIKEL 15 

(Dumping) 

ARTIKEL 16 

(Verzerruligen auf Grund von Zolldisparitäten). 
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ARTn~:EL 17 

(Wettbewerbsvorschriften) 

ARTIKEL 18 

1. Es wird ein Gemischter Ausschuß eingesetzt, der mit der Durch­

fUhrung des Abkommens bea.uftraet ist und für elie ordnungBL'0 ru i~ße 

~rfUl1ung des Abkolllmens soret. Zu rliesum Z'.veck cpricht er Em­

piehlungen aus. Er faßt Beschlüsse irl den im Abkol.1!!l(>n vorgese­

henen Fällen. 

2. Die Vertragsparteien unterrichten sich gegenseitig und ko~sul­

tieren sich fluf Antrag einer VertrC'.e;,sI'artei Z'.l.l'l Z\·:cck der- ord­

nungsgenäßen Erfüllung des Abkoro1menG im Gemischten Ausschuß. 

3. Der. Gemischte Ausschuß gibt sich durch Beschluß eine Geschäf·j;s-

ordnung. 

ARTIKEl, 19 

1. Der Gemischte Ausschuß besteht aus Vertretern der Gcmein~chuft 

und Vertr0tern Cs terr.eichs . 

,.. / 
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ARTIKZL 20 

.• 
1. Der Vorsitz ir:l Ger:lisc!1 ten Ausscht'!"~ vi rö. abwechselnd von dt:l! 

beiden Vertraf;spartcien nach Haßga.bo der Gesch1:iftccrdnung ete s 

AUSf>chusses \-:a.hr.ßcl1ommen. 

2. Der Ge~iGchte Ausschuß tritt einhlul j~hrlich &uf Veranlassaug 

seines Pr~~identen zusammen. 

Er tritt ferner roI! Antrag einer VertraGRpartei nach Keß8:~e 

s!:ir.er G~t3chäitsorun~ng zusalli;:;en, so oft dies erlorderlict: .~s t. 

3. Der Gemischte AUBschuß kann beschlie ßen , ArbeitEcru~p0n einsot­

.zen, die ihn bei der Erfüllung seir!e!' AufE;abei! nlltcl'stützeu . 

ARTIET!I, 21 

Das Abkol::men kann von jede!' der Vertrags r ar teicH t: ;'t~H' Einh,.J.­

tnn~ eine;'1 Fri6 t von sechs Nene. ten gckUl1digt \"erd..:n • 

.I 
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AHTIKEL 22 

Das Ahkor.:;ien gil t für die eUJ.'op;~isch€:n Gebiete, in clcne:l d~r 

Vertrug ~ur Gründung der Europ~i8chcn Vlrtsc~artsge~cinGchaft 

Anwondw16 fin~ct, und für das Hoheitsgebie t Ö~terrejchE. 

EI' g i lt ferner für die französisch en libcrsceisvhen Der-a.:ctc­

ments i~ Be~ug auf die ven dem Abkem~en erf&ßten Bereiche, 

soweit diese den in Artikel 227 Absatz 2 UaterabDat~ 1 ~eD 

Vertrags Z'-ir GründunC der Euro)üisdl(;;! './ir töch;.:.ftsgeoieilH.i chaft 

senanntcn Bereichen entcprcch en. 

Dj e Bedin~.;v.ng011 für die An~'iendung dP3 Abl:o'!ln:ens ",uf diese De­

p arter:HmtG in nezug auf die and(~ren Berc:i.cne \'Ierden von der!. 

VertrugsFarteien später vereinbart. 

ARTIKBL 23 

1. Di ;:ses Abkommen tritt alll ersten Tag dc:..~ t-:onats in Kra..:'t, c.er 

auf den Tag folgt, an dem s ich di0 Vcrt~aGspartcic~ ~cgens0itis 

mi tgcteil t h.:lben, da.ß die ~u dies~I:1 Zu:.::k erfoderl ichen V ~ l'f..J·o­

r en abGeschlossen sind. 

2. Ni t Inkr~lf: treten des Abkol":1 ;;J ens z. ... 'isc])en der Gel"' 0ins 0!loft und 

östcrrci c:" ~ d :,.s die l?roblel:i c leise!l soll, ö.i~ s~_ch für UßtC'!".!.·(! :~cl1 

aas c.E:l' I::.';·;ei tel'U!lg der ~U:CO:pklischcn iJirtGcha[tq:;cr;i c :Lnso:.:}::~:;:·t er·­

g~ben, tri tt das vOl'liegert,:e !,ty.or: l~ el1 r-.uf: er rr, f·~ . Soll tc ('~R ~~ 

vore;<:nt:nn"t(? Abkor' l:1 or. bis zu:'! 1.1.19'74 nicbt in ;~raft r:et!'ct -:- n 

seir!, ljO fd.nö das vorl i c gc j".de !,l.k,):lL·.; :!ll unI} c.;.ll ,(: Bcsti :'·;ol":::· ..... ; L 

8.h 1.'7.19'71, nicl'.t müll:!.' 3.n· . .'o· l1 d(l~"l' . 

I 
! 
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ARTIIGL 24 

Die Be stüa:nmge:l deI';.' Abko:,lrne>:G grE!ifcn nicht den · Reg:üUnt;E;rl . 

vor, die in dem'Abkommen z~iG~hen der G~~einschaft und öster-

reic~ zur l~sung der Probl~~e, welche die Erweiterune der Ge-

meinschaft für 0~terreich !r.it sich bringt, fesi;gelegt verJpll. 

ARTn~SL 25 

Dieses Abkomnen i3t in zwei Urschriften abgAfDßt, jede in 

deutsc 1.. e1" f .... ~·J.·~zo .. s ·; ""c1.. ~·r ..;t"lJ· en~ "'c l' ' ." u' _tld .".,' erlr • . ,~. · .. l.:";. lld ·._i sc'.~ .. ~ ·(. · ; r .. , • " •. .• , J . r.o L'.':; , .... ,-, • . • ". u ~... ~v . . v 

o 

o o 
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.. 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

ZU l>EN ÄNDERUNGEN DER ZOLLTARIF!<; UND DER 

EINFUHRREGELUNGEN 

Die Parteien kommen Uberei~t ~icb 

alle Ä.nderungen ihrer Zoll tarife ulHi ihrc::r 

Eillfuhrvorschriften so rasch wh mÖ61ich 

mit~uteilen. 

I 
... tI i ... . 
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Erklärung anliegend zur Schlußakte 

... .. . . . . ....... . .......... . ........................ It •••••• 

• • • • 11 ... .. ............................................... . 

F'olgen der Zei 'tplan ist für die aber 30% hinausgehf':ndc 

Zoll senkung vorzusehen: 

Zeitplan Senkung6sa tz 

am 1. 1. 1974 10% 

am 1. 1 • 1975 20~ 

am 1. 1. 1976 20% 

am 1. 1 • 1977 20% 
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ZWIECHEN DEN 

MI'l'CLI EDSTAf.T::'''i m-;K 

.. 

Inter1msabkoDDllen 
15./16. Dezember 1971 
pei1age 6 - EGKS-Tei1 

EUROPÄI SCHEN GSHEIHr,CHAF'l' FtJR KO!i!..E UHD S'l'ji.HL 

UND ÜSTERRI~ICH 
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Seine Maj~6tät, der König der Belgier, 

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, 

Der Präsident der Fran?ösischen Republik, 
I 

Der Präsident der Italienischen Republik, 

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Luxemburg, 

Ihre Majestät die Kijnigin der Niederlande, 

Vertragsparto::ien des am 17. April 1951 in Paria unterzeichneten Ver-, 

trnges iiber di e Gründung der Europäischen Gerne j,nscha ft für Kohle und 

Stahl, deren Staaten nachstehep-d als Mitgliedstaaten bezeichnet w~rdcn, 

eine.rseits und 

Der B1!ndespräsidellt der Republik Österreich ' andererseits, 

IN DER ERviÄG'!TNG, daß die vorerwähnten Mitgliedstaaten untereir.ander 

den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 

ur'd St8hl geachloscen haben, 

IN DER EmvÄGUNG, daß sie ferner den Vertrag ~ur Gründung der Europäischen 

WirtschaftRgemeinachaft geschlossen haben, dessen Artikel 232 be pti rumt, 

daß dieser V~rtrag die Bestimmungen des Vertr~ges über die GrUndung der 

Europ:li~:;chen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbeaOl!dere hinc;i cht­

lieh der Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten, nicht ändert~ 

,Interims- . 
lN DER ER\-lJiGUNG, daß dalV Abkommen z,wl.6chen der Europäi::;chen Wirtechufts-

gemein6chaft und d ~-:c Republik öst::I'rdch nicht für die ':on dt~ T };u ::"'oräis c11eL 

G~~eincchaft fUr r~~~ und St~hl erfaßt cn Erzeucnisoe gilt. 

zwi6chen den Mitgliedntcaten und Östc r PGich 

den Hal1d ~l oll!:. die 3 ~n Erzeug!'li ~;s t' lI aufrecht ",lI cl'hal ten uno i':1 u c:; ", u t!/'. \! ~r' t 

lIf,DEN Ci.lo Br:-:oll:'!\~~ chtigt.,;:) ERNJ..NnT : 
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SEINE MAJE3TÄT DER KÖNIG DER BELGIER: .. 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREJ?UBL.m DEUTSCHLAND: 

DER PRÄSIDEN'l' DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

DJ''':R PRÄSIDEHT DER ITALIENISCHEN REPUBLiK: 

Sli!INE KÖNIGLICHE HOHEIT DEr. GROSSHERZOG VON LUXf,HBURG: 

IHRE MAJESTÄ1' DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

DER BUNDIiSP2ÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH: 

DIESE sind nach Austausch ihrer alB gut und gehHrig befundenen 

Vollmnchten 

WI};; FOI,CT üBEREINGEKOHMEN: 

I 
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ARTIKEL 1 .. 

1. Die Erzeugnisse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mit Ursprung in Österreich . unterliegen bei der Einfuhr . in die 
, 
. Mitgliedstaaten dieser Gemeinschaft einem Zoll von 70% d~s 

.Satzes ihres Zolltarifs. 

2. Die Erzeugnisse ........••. C" .......................... . 

~it Ursprung in den Mitgliedstaaten unterliegen bei der Ein­

fuhr nach Österreich ein3m Z~ll von 70% des Satzes des Öster­

reichischen 7.o1ltarifs. 

3. Die Ab~aben mit gleicher Wirkung wie EinfuhrzHlle werden 

bei den in Ahsatz 1 und 2 bezeichneten Erzeugnissen um )0% ge­

senkt. 

ARTIKEL 2 

Bei den in Artikel 1 genannten Erzeugnifise3 verzichten 

die J.fi tgliedntuaten einersei ts Ul1d österreich anderorslü ts 

dtJ.rauf, UI1. tc:r-einander nsue mengen..mäfHge Beschrär.ku!'l.gen und 

Maßnahmen gleicher Wirkung einzufi.i.hren oder die becteh e I'J.clEm. 

Il1 cngenmtißigen BeRchrnl;'lkunge-n und Haßnahmen gleicher Wi rl~ung 

restriktiver zu gestalten. 
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Al1'1'IK~L :> 

s::~chl ich C'.::ge~<,'.:=u:dtcr;· :3011s::tzE: der' Zoll t~rife der l[cl':i·a[~SparteleJi. 

z".l[;runae ~:cle~t; die im nahmen \'011 Zollt::01";-Liagc!itC::11 gcl·Lender. 

A 
-+ 

U '-'d ~<'tc ... r·~l· ·~1-· -";e t~""'~r;;·'j!?"r·c ;,-(0."'. f',-;.-+ ,-,.,,) c rr+ l'-'rd"'I'l •. -- ._~ ' ..• ~;. " .. ~e -' ;.~~ '-t..-_., •...• _-t::.'-'-- '1.:- :", ". , 

['elten 

ARTIKr":L r:; 

.. "'u ,.3 ..:I".~ lrCI.t· ... ~ ~~ 2.. ! .. lJ \.; \... ;' . J,. ::·'C~·:I 

/ ••• I 

. , 
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Smrei t auf die i'ürOdcrl'cic-.h 'tc,~tir.lmien Et-<;euc!lis~e 

der r:ttr~l,cdst.an.ten ~der a~f eie ft:.r. c.i~ ~n ti;::·le;d·· 

... c<'~ 1,' m~l·c··" ''::', ... '1 ;"1'· 't<""'e J ..... ·t"rl·.· ... 1· .'·h··.~ ~_.',:~: •. r:!l·lr-•.• ,,, .......... u. , .. CU"" •. ,n _..... 't,; ~ _ 1: __ ,. 

:;,L;',r.J l',JJl ('"':'0\''''''' ,.", ..... ~ ., •. ~ ...... <..-\0. ... • ·v .. ""'t,,: ...... ,. 

. . 
tie !;Cotili:::'UI1~",e:"1 dic .. :;CB Atkom::lenr. et.tlhor. der Ecitchti.l tu.~:g 

. . 

oc1erGrHnc1t4!'I& VOll Zollun\onon F'r-elhar.delEl~r:(>;j oderC:--en::.-

verkehral'€:b'chmgea i1icl-~t ~i:tgC~Ci1, t~o.,.,citrli(;::;g ~ol1ullloll(;n, 

~'reih!?ndclbz-:men oder Cri:m:vei'kchrcr(;t.el\.mg~n kcinu l:=:dcl'ur,t. 

l.E:S~nd~l·f. der Best bmmw[';o!. 1.1etr·cffendd i e U\S;Il"1Ü1t/:1'<;;[;üln, 

lc\-.'l.rker:. 

LP.T!KEL S 

4fl'''''1'''''.el· ~·1 .... ·r-· d·.l.· .... r.c .... "7",lli''''l~;'rl '1'" .,1c'r·' T.~l.' ~ .~~ :'(,,1,,"., "'t u ./~· . ,_, ."",-:, . ",-.J ... ~:.: ...... '-4.' t'~,"" '..... • ". ""c.-·· ... ",., •. .... an. , in dem 

...... / ! ..•. ) .. 1 .... 4'... __ ".j, .••• ,,1,._. t 
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Die !elltL:uau'·rf,Cr. des l~;lkommens. stehon !:infuhr·-, .Auefuhr und 

t'Urchr'.lhr·.'crr.~otc!'l "de-r-bec~hrän1:unce;1rd.cht cnteccen, die 

aus Crtindcll der t'ffentlichon Sittlichkeit I 0rdn~u1t: und Sichi;r­

hci t, ~t:.i·~ Sehntz der. Gcsundhei t '.md ues Let-clls 'Ion. :·~em.(:hen. 

Tieren un(~ ?flnilzen. d.CD nr.tion&lc:l K~ü turt~ütn \11)11. kÜ'lsHerbcher:l t 

{;Ct;chicht 11·.:h.cm e-~er· r:l'~h:l"lae;:is~hem ·;·rcl,t "lter cl~::; (-;e~~\"rl)lichc;l. 

~~er ~~~-cr'i~'lcp ri-C"tu~~r~rC"!I~~~~~l'(~ ~l··.·,~.,. ~'LD~C Ve~h,·tc ... ..; ........ '. .... . .:.. •• .- t.: .• '. .: ... , .... "I\,,; . '.' L',J.. ~ ... " t;-.... • _ ... ." ... .,;V 

oder :E~Lr-hr2:~!t:'.1n.g(m C!.:!rfcn jo~o~h \·:cdar ein :!i Hol ~ut· \·~il ~J~:ir­

Echc!"! Hr;1G·Lminie:r.!.me 110,.11. ~b:e vt:rtchle:i.c;:'te resd}!·~tr.b~ng des 

Eonc'cls d~\rstc1.1c!1. 

AR'l'l!C!. 10 

J)ie Vertrarspartien treffen nlleallgemeir.cn odi::rbesondcl'E.!Xl 
'. . . , 

~·~a!k:.l.hmc!l, die geeignot. Ctud,die Erfüllu!).g d~l' au.s dem Ab· 

kO!Jm09l1 er~·:~lr:'hr.el~en YerpfliC'htuugen ~il gei'i~~h!'loieten. 

Sie enthalten t.ichetllcl' i!n3uahinell, die d.i.~ ~·cr .. iirkHchung 

~ "'·1·" ~'.l o~.. . .... . ,"";'}, den· l-~"l" t"\"" . He:", .. 10 U r, e!~ .~ .... iC .. '!:I(;nw {;CJ. "'- .• r. ..~I .. , l.il. 

I 
I .. ., 

j .. . 
,., .j. ...... " . .............. ,> .. ' . ,.1,. 

'.:. 
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ART I 7(FL 11 .. 

(':on"" .. ··I'·r,1,1·' -'l··'-'~·~!-.'·'l· L"·r·I.( .. ~ ... ",;·tt:>l' ". ",··.r>",:ktOl'·; ""1." "'. t".l.3 r ""[:,' l' "l'ale \,",J •• .1. ............ E:;·::: ..... 4,(;'1 ............. ,,/ ~ . t.""'",;" ~ .• , .. v ... '-= l L;. \.": ... ...., .. 

AnTI~~I.. 12 

.(,," p:' .( .. ) .•. :um • ".;:,. 

ArTIKEL 13 

( ~Jett.bel:e!'b;:;vor~chriftcn) 

ARTIKEL 1 ~ 
.l.." 

1.. Di~ rcrtr'.?"'partci(:n el'·bmnen 0.:1, :hß im Fall:;; von :chwicrir:­

kei t0j~, . die durch ei:ic umst:~ttte:l'" FNisorst€:l1u:~' eim~(;1n("~l' 

(1:::.':' :i n r1er:, Al·kommen ~'·1it'!cr..::nd~r II.jhc.·iEch0rde der E .... ~Op0icch(':n 

Cflmeir~st::hn.f't f~ir ;{ohle u.nd :tHhl u.n.) da~ r."'gic:unt.; d;;;:r ~ei:r-.!b1ik 
. . .. . . ~ . 

~t-;lfJrrBi~h ir~ I'orr:l" eirl~2 rricfal13·i:~"t.~zct.cz "IOi'! ~\·i. und ~~' .... ;ul'i 

.... / ... 
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~rsi;ell"Jnb cerechtfertigt is·~. od€l' fiihre:l die von Ö!>terreich 

:oder 1crKomml.s:.Hon der ~.ro.i?1:+schell C':;;nl?inschnften n.ls ge­

eignd erachteten ~'!Stßnahme!'l, :'ni das lJetrcI"fc:1C!c Unternehmen 
. '. ~ 

zur Aufgabe des :umstritt.efj('~n ~.rerhd te:1::: n.nzuha1 ten, innerhal'~ 

i von 30 'Ta.ren r.ach der Äußerung cer Ko:n~i::.1cic~1 ni~:f:t ?UI' !!e-< 

Dei ti Cll:i[ der S~b:deriB'keitC'n, PO !·:u.m die betri)ffcnc Pi41'"tei 

die in Artikel 12 vorgcsehc-~lOnr!;\)ßm.hmcn erg:!.'o;ifell. 

ARTII~L J.~, 

(Vorbchal t EGI~S - '!ertrag) 

: ' 

fühI';mc; des Abkomm~!ns beauftragt tct und fÜr die örcJnun[.;sl~cm~~c 

~~rfüll'..mg des AbkommenG Goret. 7.11 diesl:m Z"~cck spricht ~r !m­

pfel~lu.l~;:en a.u~. Er faßt Eecchlüsse in den im Atkon:men vorg(;se­

heilen F;; llo.n. 

~. Die ~tt~liedstaatcn und 5~terrcich untcrricht~n sich ge~e~ncitlc 

und 1~0i,sultieI'ell sich uuf A:1trag :t:um Z't .. ecl~ oe'\" ordnUnei:ll;-Cit~;.~en 

Erfml'..lng des :'.tkommens im CGmit.;chton l:ut:sch .... ß • 

. , 
·3. rer Ccmicch'Le AUSGchuß' ei.bt sich durch Bc::whlt:.ß eine Gcc('.b;lf1.t.~· 

erdr""""';' " 
. . lW .... (:;. • 

. .. ~ .,;', ,.,:." 'I"~· 

:'/ 
" .,.. 

'-.; 
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ATITIJCZL 17 

11. Der Ccmi:1ch~ü Ausschuß becteht aus Vertretern der :.ii tglied-.·' 

staaten einersei ts und Vertr.;\:ern Jsterreicl:s anae:,:-'üJ'sci"tc. 

~. 1)er Gemischte Ausschuß äußert sic11 im gegensci tigcn ~invor-

nehmen. 
'., 

~.RTlKEL 13 

soinas Pr-iisidcnten zueU.11lT1en. 

Er tritt ferrH:lr auf Antrc.g der 1'"1 tcliodstaaton edel' Ös torre;ith .. 
. . , 

n~ch Ma!3&al)c seinor CeschU.ftsordnunc zusa:m;icn, so oft dies 

erforderlich ist. 

3. Der Cemischte Ausschuß kann' beschließen, 

die Um bei der I:rfUllu.'1{;'; ~;cincr b.ufG~bo.:'l w1tcl'ctlitzen. ... . 

I'· 
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··r 

.' . 
. , 

.' ..... 
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::.~.~ 
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AR'l'IKEL 19 

Da.s Abkommen ka!Ul von den !1i tcliedst:::.den cder von 

Österreich unter Einhaltune; ~;incr 'Prict .. ron sechs 

M:matc11. g0:.::ün[1i~:t "wrden~ 

AR':'IKEL 

Das A't~(ü:nl':len gilt einersei '~G für- die Geliete d~sKöniG­

reichs =c~'bicns, der Dündccrnpublik Deü.tcchlund, dUI' 

Fr2n~68:sch6n ~QPublik, der Italionische ne~ublikt d~s 

Großher;:-,:)€;tums Luxeml;uI'gG und des Königr€' i.d .. s . der Nüdcr,-

lande; u:lc1 ondcrcrs8i ts fü!' dac Gebiet der ncpublik 

Öst0.1'I'ei eh. 

ARTIKEL 21 

1. DieGes Abko:rmen \·:ird von den. einzelnen U':'ltcr~ei(;h;1er-

s0hriften gel1ehmigt. Die negierungen der einze:ne·ll 

ritiaten tei 1e;1 C!.em Sekretariat 'des Eatüs der Europ~~ischen 

'D~G At!o:ormncn tritt o;nerstell '!'age des lb'J2.t:.1 Ln I:ri:'ft, 

der Co,uf den Ta~-:~olgt, 

fül[C~. ' 

, .~; 
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. , ~:.\li,· 
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

ZU DEN ÄnDERUNGEN DER 'ZOLLTARIFE UND DER 

EINFUHRREGELUNGEN 

Die Parteien kommen überein. sieh 

alle Änderungen ihrer 'Zoll töri fc ull·l ihrer 

Einfuhrvol'ochri ften so rasch tlie mög.tid~ 

mitzuteilen. 

, ~ " / , ' ... 
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Erklärung anliegend ~~ur Schlußakte 

••• 5 .......... · ........ ~ ••••••••• ~.·····.,,·C'···· ... ······ ........ . 
•.•• , ................. o .............. · •• a •• "' •• ·II •• II •••••••••••••••• 

Folgender Zeitplan ist fU~ die. iilier30% hin.usgehonde 

Z0116cnkung vor~u6ehen: 

ZE'!itplan Senkungs61ltz 
-----_ .. _--

am 1. 1. 1974 10;t 

um 1. 1. 19'15 20~~; 

am 1. 1. 19'/6 20% 

WIl 1. 1. 1977 20% 
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